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Kurz informiert

▶▶ VKH
Schonvermögen seit dem 1.4.17 auf 5.000 EUR gestiegen

|  Gem. § 115 Abs. 3 ZPO (i. V. m. § 113 Abs. 1 S. 2 FamFG in Familienstreit­
sachen bzw. § 76 FamFG in Familiensachen) ist für das Verfahren Vermögen 
einzusetzen, soweit es für den Beteiligten zumutbar ist. Es wird auf § 90 SGB 
XII verwiesen. Gem. § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII müssen kleinere Barbeträge 
nicht eingesetzt werden. Durch die zweite VO zur Änderung der VO zur 
Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des SGB XII ist das nicht einsetzbare 
Schonvermögen seit dem 1.4.17 auf 5.000 EUR erhöht worden.  |

Vermögen 
ist einzusetzen, 
um Prozesse 
führen zu können

▶▶ Verfahrensrecht
Beschwerdegericht darf auch ohne Abhilfe entscheiden

|  In Nicht-Familiensachen kann das Erstgericht einer Beschwerde abhel­
fen. Der BGH hat erneut klargestellt, dass das Beschwerdegericht in der 
Sache entscheiden kann, wenn das AG kein Abhilfeverfahren durchgeführt 
hat. Eine ordnungsgemäße Abhilfeentscheidung ist keine Verfahrensvor­
aussetzung dafür, das Beschwerdeverfahren vor dem Beschwerdegericht 
durchzuführen (BGH 15.2.17, XII ZB 462/16, Abruf-Nr. 192716).  |

Mit dieser Entscheidung setzt der BGH seine bisherige Rechtsprechung fort 
(BGH 17.6.10, V ZB 13/10, juris). Dasselbe gilt auch für eine nicht ordnungsge­
mäße Abhilfe bei sofortigen Beschwerden gem. § 572 ZPO (vgl. Heßler in: Zöl­
ler, ZPO, 31. Aufl., § 572 Rn. 4). Das Beschwerdegericht kann jedoch das Ver­
fahren zur ordnungsgemäßen Abhilfe an die Ausgangsinstanz zurückgeben.
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▶▶ Verfahrensrecht
Beschwerdefristen eines übergangenen Versorgungsträgers

|  Die Beschwerdefristen des § 63 Abs. 1 und Abs. 3 S. 2 FamFG gelten nicht 
für einen Muss-Beteiligten, der im ersten Rechtszug nicht als Beteiligter 
hinzugezogen worden und dem der instanzabschließende Beschluss nicht 
bekannt gegeben worden ist (BGH 15.2.17, XII ZB 405/16, Abruf-Nr. 192702).  |

Die Versorgungsträger, bei denen ein auszugleichendes Anrecht besteht, und 
die Versorgungsträger, bei denen ein Anrecht zum Zweck des Ausgleichs zu 
begründen ist, sind am Verbundverfahren zu beteiligen, § 219 Nr. 2 und 3 FamFG. 
Werden sie nicht beteiligt oder wird ihnen die Entscheidung nicht bekannt gege­
ben, wird die Verbundentscheidung nicht rechtskräftig. Denn die Beschwerdefrist 
für den betroffenen Versorgungsträger wird erst dadurch in Gang gesetzt, dass 
ihm die Entscheidung schriftlich bekannt gegeben wird, § 63 Abs. 3 FamFG. 

MERKE  |  Bei einer Beschwerde des übergangenen Versorgungsträgers können 
die Ehegatten nach § 145 Abs. 3 FamFG n.F. keine Anschlussbeschwerde gegen 
den Scheidungsausspruch einlegen. Abs. 3 wurde eingefügt, um Doppelehen zu 
vermeiden. Anschlussbeschwerde gegen andere Folgesachen sind aber möglich.
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

 Ihre Vorteile
×   5 Stunden FAO – einfach 

und bequem vom Büro aus

×  alle FAO-relevanten Inhalte 
auf einen Blick – keine 
mühseligen Recherchen

×   Prüfungsbogen ausfüllen 
und bei Erfolg sofort Teilnahme-
bestätigung ausdrucken

×  keine Mehrkosten, 
da im Abonnement enthalten

Ihr Zusatzvorteil: 
FAO-Selbst studium mit 
Lern erfolgskontrolle
Seit 2015 dürfen 5 von 15 Zeitstunden in der 
FAO-Fortbildung mittels Selbststudium inklusive 
Lernerfolgskontrolle absolviert werden.

Nutzen Sie deshalb jetzt den kostenlosen Fortbildungs-
service zu Ihrem Informationsdienst: Als Abonnent 
können Sie einfach und bequem die prüfungsrelevanten 
Inhalte lesen und durch einen Multiple-Choice-Test 
Ihre FAO-Teilnahmebestätigung erwerben.

So funktioniert es

Sie finden auf der jeweiligen IWW-Produkt-Webseite 
unter der Rubrik FAO-Fortbildung alle zur Beantwortung 
der Prüfungsfragen benötigten Beiträge auf einen 
Blick (Umfang ca. 55 Seiten, entsprechen fünf Zeit-
stunden).

Vom 1. bis 30. Juni bzw. vom 1. bis 15. Dezember 
füllen Sie den Multiple-Choice-Test mit 25 Fragen 
und je vier Antwortmöglichkeiten online aus. Wenn 
Sie mindestens 75 % der Fragen richtig beantworten, 
ist der Test bestanden. Nach be stande nem Test 
können Sie die FAO-Teilnahme bestätigung direkt 
herunterladen bzw. ausdrucken.

Weitere Informationen zum FAO-Selbststudium 
erhalten Sie unter iww.de/fao.

So funktioniert es

Sie finden auf der jeweiligen IWW-Produkt-Webseite 
unter der Rubrik FAO-Fortbildung alle zur Beantwortung
der Prüfungsfragen benötigten Beiträge auf einen 
Blick (Umfang ca. 55 Seiten, entsprechen fünf Zeit-
stunden).

Vom 1. bis 30. Juni bzw. vom 1. bis 15. Dezember 

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Teilnahmebestätigung

Frau

Erika Mustermann

Musterstraße 123a

54321 Musterstadt

1. Januar 2015

Nachweis des Selbststudiums mit Lernerfolgskontrolle

zur Vorlage nach § 15 FAO

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie im Wege des Selbststudiums 

in fünf Zeitstunden (netto) insgesamt 55 Seiten aus der Berichterstattung 

des IWW-Informationsdienstes Familienrecht kompakt 

der Ausgaben 1 – 5/2015 zu folgenden Themen gelesen haben:

• Güterrecht

• Nebengüterrecht

• Prozessrecht

• Schnittstellen/Nebengebiete

• Sorge- und Umgangsrecht

• Unterhalt

• Versorgungsausgleich

Ferner haben Sie an der IWW-Lernerfolgskontrolle teilgenommen und diese mit 

Erfolg absolviert. Dazu haben Sie mindestens 75 % der 25 Fragen 

zum o. g. Berichtsstoff richtig beantwortet. Es gab regelmäßig vier Antwortmög-

lichkeiten mit einer oder mehreren richtigen Antworten. 

Dr. Jürgen Böhm

Geschäftsführer


